
Artikel 28

Jeder in einem Betrieb oder Unternehmen beschäftigte Werktäti
ge hat das Recht, durch Vertretungsorgane in den wirtschaftli
chen, sozialen und personellen Angelegenheiten des Betriebes 
und auch des Unternehmens mitzubestimmen, falls dieses auf
grund der Zahl seiner Beschäftigten, seiner Marktstellung oder 
anderer Merkmale eine besondere Bedeutung für das Gemein
wesen hat. Das Nähere regelt das Gesetz.

Artikel 29

(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. For
men, Inhalt und Umfang werden durch die Gesetze bestimmt. 
Eigentum ist sozialpflichtig.

(2) Das persönlich genutzte und das genossenschaftliche Ei
gentum sowie die aufgrund eigener Leistung erworbenen Ren
tenansprüche und -anwartschaften stehen unter dem besonde
ren Schutz der Verfassung. Der Erwerb von persönlichem Eigen
tum an Wohnungen und Wohngrundstücken und die Bildung 
genossenschaftlichen Eigentums werden gefördert.

(3) Die hoheitliche Übertragung des Eigentums oder einzelner 
Eigentumsrechte auf einen Dritten aus Gründen des Allgemein
wohls (Enteignung) ist zulässig. Die Enteignung persönlich ge
nutzten Eigentums ist nur aus dringenden Gründen des Allge
meinwohls zulässig. Enteignungen dürfen nur durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Ent-

-schädigung regelt. Werden bestehende Eigentumsrechte durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes umgestaltet und wird dem 
Eigentümer dadurch ein schwerwiegender vermögenswerter 
Nachteil auferlegt (Sonderopfer), so ist ein Opferausgleich vor
zusehen. Entschädigung und Opferausgleich sind unter gerech
ter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteilig
ten zu bestimmen; nur soweit persönlich genutztes Eigentum 
betroffen ist, ist der Wertverlust voll auszugleichen. Dem per
sönlich genutzten Eigentum steht das genossenschaftliche Ei
gentum gleich.
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